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fehlende Bereitschaft von Werk tätigen zur Auseinandersetzung 
mit gegnerischen Auffassungen Beschuldigter,

■V
- Unverständnis für die Nichtgenehmigung Von^öbersiedlungser-

^ •*' " jsuchen bei Personen mit verfestigter ablehnender Haltung zu 
den gesellschaftlichen Verhältnissen 'in der DDR.
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Negativ beeinflußt wurde^ie^fB'lreitschaf t von Werktätigen 
zur Mitwirkung am St q.afverf^hren durch bekanntaewordene 
Fälle vorzeitiger^ Haftentlassung von Straftätern aus der Haft 
in die BRD.

Dieser Umstand führte in Schwerin in vier Kollektivberatungen 
in derartigen Strafverfahren zur Ablehnung der Benennung von 
Kol lek t iwe rt re t e rn für die Haupt ve rhandlung , weil dies als un 
nötiger Arbeitszeitausfall und Kostenaufwand eingeschätzt wurd 
Aus dem gleichen Grund protestierte ein Kollektiv des Chemiefa 
werkes Guben, als sich drei Monate nach erfolgter Kollektivbe
ratung und Verurteilung der ehemalige Arbeitskollege telefonic 
aus der BRD im Betrieb meldete. Diese Werktätigen erklärten, 
zukünftig nicht mehr zur Durchführung von Kollektivberatungen 
bereit zu sein.


